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Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 2000/07/0095 E 6. November 2003 RS 3

Stammrechtssatz

Das AWG 1990 enthält keine De9nition des Begri;es "Anlage". Der Gerichtshof hat sich in seinem das ALSAG 1989

betre;enden Erkenntnis vom 17. Mai 2001, 2000/07/0281, mit dem Begri; "Deponie" beschäftigt und ausgeführt, dass

im Hinblick auf die unterschiedliche Begri;sverwendung ("Ablagern" und "Ablagern auf einer Deponie") in den §§ 3

und 6 Abs. 1 ALSAG 1989 einerseits und § 6 Abs. 2 legcit andererseits sowie die angeordneten unterschiedlichen

Rechtsfolgen eine Auslegung, welche das bloße Ablagern von Abfällen bereits als Deponie bzw. die Abfälle für sich

allein als Deponieanlage im Sinn dieses Gesetzes ansieht, ausscheidet. Daraus kann für die Auslegung des

Deponiebegri;s des § 2 Abs. 11 AWG 1990 nichts Entscheidendes gewonnen werden, weil das in dem genannten

Erkenntnis dargelegte Begriffsverständnis ein Ergebnis der Besonderheiten des ALSAG 1989 war.
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